
Ab dem 01.08.2011 neuer Manteltarif und neuer 
Lohntarif für unsere Gastgewerbebranche! 

DEHOGA Rheinland-Pfalz und die Gewerkschaft NGG vereinbaren 
richtungsweisende Tarifabschlüsse!
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Bad Kreuznach. Der DEHOGA-Rheinland-Pfalz Landesverband  und die Gewerkschaft Nahrung-
Genuss-Gaststätten, Landesbezirk Südwest haben heute sowohl einen neuen Manteltarifvertrag als 
auch einen neuen Entgelttarifvertrag für die Gastgewerbebranche unterzeichnet. 

Der neue Lohntarifvertrag beinhaltet eine Mindestlaufzeit vom 01.08.2011 bis zum 31.12.2014, der 
Manteltarifvertrag vom 01.08.2011 bis zum 30.06.2013. 

Viele wichtige Neuerungen konnten DEHOGA und NGG auf den Weg bringen: aus Sicht des DEHOGA 
war es ein wichtiges Anliegen, die Arbeitszeiten erheblich zu flexibilisieren. Diesem Ansinnen wurde 
mittels der Einführung eines Jahresarbeitszeitkontos sowie der expliziten Integration einer auf § 15 
ArbZG basierenden Möglichkeit der Verlängerung der täglichen Arbeitszeit auf bis zu 12-Stunden für 
einen bestimmten, überschaubaren Saisonzeitraum, entsprochen. Seitens der NGG stand im 
Vordergrund,  die tariflose Zeit zu beenden und angemessene Lohnerhöhungen zu vereinbaren. Darüber 
hinaus waren sich beide Parteien  einig, ein modernes, der Branche angemessenes Tarifwerk auf den 
Weg zu bringen, insbesondere auch den überholungsbedürftigen Manteltarifvertrag vollständig zu 
modernisieren. 

Der in 1994 abgeschlossene  und zum 30.08.2008 bereits gekündigte alte Manteltarifvertrag verliert 
somit ab 01.08.2011 auch seine Nachwirkung und ist damit aufgehoben. An die Stelle des bereits zum 
31.12.2009 gekündigten Lohntarifvertrages tritt mit Wirkung zum 01.08.2011 nunmehr der neue 
Lohntarifabschluss. 

Wesentliche Verbesserungen wurden im Bereich der Vergütungen für die Fachkräfte und für die 
Auszubildenden vereinbart; damit soll dem Fachkräftemangel in Rheinland-Pfalz effektiv entgegen 
gewirkt werden.

Der DEHOGA Rheinland-Pfalz wird seiner hohen Verantwortung für die Branche mit den beiden neuen 
Abschlüssen gerecht und zeigt, dass der Verband  in der Lage ist, die Zukunft unseres Tourismuslandes 
Rheinland-Pfalz aktiv mitzugestalten.

Präsident Gereon Haumann/Tel. 06504-919100

http://www.dehoga-rlp.de;

	Seite1

